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Gesetz zur Neuordnung der Bayerischen Ehrenzeichen infolge der strategischen Neuaus-

richtung der Bundeswehr - Verbandsanhörung 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. begrüßt das Anliegen des Gesetzgebers, die Bayerischen Ehren-
zeichen an die veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen anzupassen und die 
Auszeichnungssystematik insgesamt zu schärfen. Die strategische Neuausrichtung der Bundes-
wehr und die stärkere Fokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung werden als gesamt-
staatliche Aufgabe anerkannt. 
  
Gleichzeitig leisten die Hilfsorganisationen einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung humani-
tärer Krisen, zur Stabilisierung fragiler Regionen sowie zur unmittelbaren Rettung von Men-
schenleben im In- und Ausland. Diese Einsätze erfolgen häufig unter vergleichbaren Belastun-
gen und Risiken wie militärische Missionen. 
  
Positiv hervorzuheben ist, dass durch die Änderung des Art. 2 FwHOEzG nun ausdrücklich klar-
gestellt wird, dass: 
• humanitäre Hilfeleistungen im Ausland und 
• Maßnahmen zur Wiederherstellung zerstörter Infrastrukturen 
uneingeschränkt auszeichnungsfähig sind. 
  
Zu begrüßen ist aus unserer Sicht auch die Neuregelung, wonach das Steckkreuz des Hilfsorga-
nisationen-Ehrenzeichens bei entsprechendem Einzelverdienst auch an hauptamtliche Angehö-
rige verliehen werden kann. Dies trägt der Einsatzrealität der Johanniter Rechnung, da interna-
tionale Missionen regelmäßig auch durch hauptamtliche Einsatzkräfte durchgeführt werden. 
Damit wird eine bislang bestehende Lücke geschlossen und eine sachgerechte Gleichbehand-
lung von ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften ermöglicht. 
  



 

 

  

Seite 2 / 2

 

Kritisch sehen wir jedoch, dass mit der Neuregelung eine faktische Abwertung humanitärer 
Auslandseinsätze im Vergleich zu militärischen Auslandseinsätzen verbunden sein könnte. Wäh-
rend militärische Leistungen künftig unter dem Leitbild von „Frieden und Verteidigung“ als eige-
nes Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten ausgezeichnet werden, würden humanitäre Einsätze 
der Hilfsorganisationen mit dem bestehenden Steckkreuz geehrt. 
 
Aus Sicht der Johanniter leisten humanitäre Auslandseinsätze einen unmittelbaren Beitrag zur 
Friedenssicherung, zur Krisenprävention und zur Stabilisierung von Gesellschaften. Dies sollte 
sich auch in der symbolischen Wertigkeit der Auszeichnungssystematik widerspiegeln. 
  
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. regt daher an: 
 
1. klarstellend hervorzuheben, dass humanitäre Auslandseinsätze integraler Bestandteil 

gesamtstaatlicher Friedens- und Stabilitätsbemühungen sind, 
2. zu prüfen, ob bei besonders herausragenden humanitären Auslandseinsätzen eine  

ergänzende oder übergreifende Würdigungsform vorgesehen werden kann, 
3. die öffentliche Sichtbarkeit der nach dem FwHOEzG verliehenen Auszeichnungen bei 

Auslandseinsätzen angemessen zu stärken. 
 
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist seit dem 28.02.2022 im Bayerischen Lobbyregister  
unter der Registernummer DEBYLT0142 registriert. 
 
 
Freundliche Grüße 
 

    
Dr. Johannes Frhr. von Erffa Andreas Hautmann Julian Müller 

-Mitglieder des Landesvorstandes- 


